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Der 3. Spruchpunkt des angefochtenen Bescheids zeitigt

keine - über den bloßen Gesetzestext hinausgehende - normative

Wirkung. Er wird daher zu entfallen haben.

3. Auf Grund der obigen Ausführungen wird der angefochtene

Bescheid gemäß § 66 Abs 2 AVG im Sinne des Eventualantrags der

Berufungswerberin aufgehoben, wobei sich auf Grund des

untrennbaren Sachzusammenhangs die Aufhebung auf sämtliche

Spruchpunkte zu beziehen hat; der Behörde 1. Instanz wird die

neuerliche Verhandlung (im oben dargestellten Sinne) und

Erlassung eines neuen Bescheids aufgetragen.

Die Kostenentscheidung gründet auf § 32 Abs 3 VerwGesG

2006 iVm § 4 UrhRSGV.

Urheberrechts senat
Wien, 3.12.2007

Die Vorsitzende:
Dr. Schenk

Für die RiChti~k~/~r Ausfertigung
der Leiter der c .. fttsabteilung:
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Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Bescheid ist ein ordentliches Rechtsmittel nicht

zulässig. Er unterliegt nicht der Aufhebung oder Abänderung im

Verwaltungsweg.

Hinweis:

Gegen diesen Bescheid kann binnen sechs Wochen ab Zustellung

eine Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof erhoben wrden.

Die Beschwerde muss iS des § 17 Abs 2 iVm § 14 Abs 1 VfGG von

einem Rechtsanwalt unterschrieben sein. Spätestens im

Zeitpunkt der Überreichung der Beschwerde ist eine Gebühr von

€ 180,- zu entrichten.




